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Einleiturul. 

Wesensbestimmend für alle Kreditinstitute ist erstens ihre Aufgabe, die Wirtschaft mit Geld 
zu versorgen. Die Schöpfung von Bar- und Buchgeld, mit Ausnahme des Münzgeldes, ist 
ihnen in der BRD alleine vorbehal ten. Infolge ihrer Einrichtungen verwahren sie zugleich das 
meiste Geld der Wirtschaftssubjekte • Ihre Giroorganisation ermögl icht es, daß der Zahlungs
verkehr der Wirtschaft vorwiegend über Kreditinstitute abgewickelt wird. 

Die zweite wesensbestimmende Aufgabe umfaßt die Kapitalversorgung der Wirtschaft, die Ver
schaffung von Verfügungsrnacht über Produktionsmittel. Als Kapitalübertragungsmittel dient 
ihnen das Geld, d. h. jene undifferenzierte Kaufkraft (HEERT JE, 8, S. 51), die in normalen 
wirtschaftlichen Zeiten die Geldfunktion auf sich vereinigt. Gehen in Wirtschaftskrisen die 
Geldfunktionen auf andere Wirtschaftsgüter über (vgl. die Zigarettenwährung unmittelbar 
nach dem Kriege), bleibt das Objekt der Kreditinstitute das Gleiche. Wäre es anders, würden 
sie zu Warenhandelsbetrieben . Hauptaufgabe der Kreditinstitute ist es, die Wirtschaft im 
Wege der Forderungsverhältnisse mit Kapital zu versorgen. 

Die Kapital überlassung wird sich in der Regel nicht ohne Gegenleistung vollziehen, so daß 
man den Kredit als Hingabe von Geld gegen Zins definieren kann, wobei die Zinshöhe so
wohl von Fristigkeit, die dem Schuldner gewährt werden muß, als auch von der Höhe des je
weiligen Gläubigerrisikos bestimmt wird. 

Die Rechtsbeziehungen zu den Kapitalnehmern gestalten die Kreditinstitute nach wirtschaft
I ichen Gesichtspunkten. Grundlage hierfür sind die vereinbarten Konditionen. Das Kapital
verhältnis basiert auf gegenseitigem Vertrauen der Geschäftspartner; man bezeichnet es des
halb als "Kredit". Dieser Form der Geschäftstätigkeit verdanken die Kreditinstitute ihren 
Namen. 
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2 Definition und Erscheinl:!n9sformen des Aararkredits 

Meine ThemensteIlung macht es erforderlich, die Frage nach den Besonderheiten des Agrar
kredits an die Spitze der weiteren Erörterungen zu stellen. Dabei wird die Unterstellung zur 
Voraussetzung gemacht, es handele sich beim "Agrarkredit" wirklich um eine besondere Kre
ditart. Der Umkehrschluß II:lßt wiederum die Folgerung zu, daß dies als Tatsachenfeststellung 
allein das Thema meines Referates rechtfertigt. 

Nach den Grundregeln der Kredittheorie unterscheidet sich der Agrarkredit in seinen Wesens
zUgen als Kredit nicht von den Krediten anderer Art. Seine erste grundsl:ltzl iche Besonderheit 
liegt analog zu anderen besonderen Kreditarten, wie zum Beispiel dem Industriekredit, im 
Empfl:lngerkreis und im Verwendungszweck • 

Kein Widerspruch durfte sich ergeben, daß als Agrarkredit sich der Kredit bezeichnen II:lßt, 
der einem landwirtschaftlichen Betrieb zufließt. Hier zielt der Verwendungszweck auf die 
Erhaltung eines bestehenden Betrfebes oder auf die Stl:lrkung seiner Wirtschaftskraft • In der 
historischen Herleitung ist dies auch die reinste, die "klassische" Form des Agrarkredits. 

Bleiben wir weiter bei der Leitlinie des Empfl:lngerkreises und des Verwendungszwecks, so 
sind Agrarkredite auch die Finanzierungshilfen, die im Rahmen der klassischen Siedlung die 
Entstehung oder Übernahme eines Hofes ermöglichen. Hier sei an die verschiedenen Formen 
der inneren Kolonisation, wie zum Beispiel die Ansiedlung von landlosen Bauern durch 
Kultivierung von Öd- und Moorland oder durch freihl:lndigen Ankauf siedlungsfl:lhiger Ll:lnde
reien sowie die Gewl:lhrung von Landzulagen an nicht lebensfl:lhige Kleinbetriebe erinnert. 

Weiterhin sind an dieser Stelle als Agrarkredite die staatlichen Eingliederungsmaßnahmen in 
Form von Darlehensgewl:lhrungen an vertriebene und gefluchtete Landwirte zu erwl:lhnen (5). 

Neben den bereits erwl:lhnten Krediten, mit denen die Produktionskraft des landwirtschaftl i
chen Betriebes gestl:lrkt werden soll, seien die Finanzierungsmittel genannt, die auf die Pro
duktionskraft des Betriebes direkt keine Auswirkungen haben. Zu diesen Krediten gehören 
zum Beispiel Kredite fUr die Abfindung weichender Erben. 

Investitionskredite sind Darlehen, die zur Verbesserung oder zum Erwerb dauerhafter Produk
tionsanlagen in Anspruch genommen werden. DemgegenUber dient der Betriebs- oder Um
schlagkredit dem Erwerb oder der Verstl:lrkung der Betriebsmittel, die innerhalb der Wirtschafts
periode im Betrieb umlaufen. 

Weitere Kriterien fUr die verschiedenen Kreditkategorien ergeben sich aus Laufzeit und Kre
ditsicherheiten. Im allgemeinen kann man von der Regel ausgehen, daß langlebige Investi
tionen entsprechend langfristige Darlehen erfordern. Umgekehrt entspricht dem vorUberge
henden Bedarf von Kapital der kurz- bzw. mittelfristige Kredit. Besonders hinweisen muß 
ich hier auf die in den letzten Jahren eingetretenen Verl:lnderungen bei den Refinanzierungs
konditionen • Die aus der unterschiedlichen Dauer von Aktiv- und Passivfinanzierung resul
tierenden Probleme der Anschlußfinanzierung können tratz der allgemein gewandelten Zins
anpassungsklauseln in spl:lteren Jahren den Banken noch erhebl iclie Kopfschmerzen bereiten. 

Auf die hier von mir kurz angedeuteten Problematiken werden die Referenten nachfolgend 
eingehen. 

Sehr ausfuhrlich haben alle Formen des Agrarkredits PAASCH und JONAS (9, S. 4 ff.) unter 
Beiziehung umfangreicher Literatur definiert. Die fUr jeden Kredit geltenden Kriterien der 
Laufzeit und Besicherung bringt er in seiner Arbeit im Rahmen des Agrarkredits zu beachtens
werten Beziehungen. Zur weiteren Vertiefung sei daher darauf verwiesen. 
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~ Agrarkredit - Kredit fUr den ländlichen Raum? 

Der landwirtschaftliche Betrieb kann nicht isoliert gesehen werden; er ist eng verflochten mit 
den Unternehmen, auf die er notwendigerweise angewiesen ist - sei es im Bereich der Her
stellung und Beschaffung von Produktionsmitteln oder bei dem Absatz, der Lagerung, Verar
beitung oder Verteilung seiner Erzeugnisse. Die Konsequenz aus dieser heute allgemein ak
zeptierten Feststellung muß lauten, daß es zu eng wäre, den Begriff des Agrarkredits auf die 
bisher abgehandelten Kreditarten zu beschränken. Zum Wesen des Agrarkredits gehört dem
nach auch die Darlehensgewährung an das "GrUne Gewerbe"; an Unternehmen also, die auf 
irgendeine Weise mit der Landwirtschaft verbunden sind. 

PABSCH (10, S. 53 ff.) hat sich kUrzlich bemUht, dem Begriff des Agrarkredits eine neue Di
mension zu geben. Er faßt darunter auch die außerlandwirtschaftlichen Investitionen und Kre
dite, die insofern Fernwirkungen auf den Einzelbetrieb haben, als sie indirekt zu seiner Erhal
tung und zur StClrkung seiner Wirtschaftskraft beitragen. Hier ist u.a. an kommunale oder re
gionale Strukturmaßnahmen, wie zum Beispiel den Straßen- und Wirtschaftswegebau, an 
Maßnahmen der Wasserwirtschaft, an Förderungsvorhaben der Energieversorgung und ähnliches 
zu denken. Damit bezieht er "auch Investitionen auf der Grundlage der regionalen Wirtschafts
pol itik" als deutl ich auf die Landwirtschaft durchschlagend ein. So ist es nur folgerichtig, 
wenn in einem weiterfuhrenden Beitrag om selben Ort Kehl den "grUnen" Kommunalkredit 
unter demselben BI ickwinkel untersucht. 

Einen ersten Schritt in diese Richtung hat bereits GUTHARDT (7, S. 33) frUher aus seiner 
Sicht als Praktiker des genossenschaftl ichen KreditgeschClftes getan. AnlClßI ich der Kredit-
pol itischen Tagung 1975 fUhrte er aus: "Wenn ich im weiteren von Agrarfinanzierung spreche, 
so verstehe ich darunter nicht nur Bankgeschäfte mit Betrieben der Land-, Forst- und Ernäh
rungswirtschaft, sondern auch mit all den Unternehmen und Organisationen, die mit der Land
wirtschaft verbunden sind. Insbesondere fCllIt hierunter das Agrargewerbe, das die Vermark
tung und Verarbeitung von Agrarprodukten durchfUhrt und BedarfsgUter I iefert. Diese vor-
und nachgelagerten Stufen ubernehmen zum großen Teil die saisonale Lagerhaltung fUr die 
Landwirtschaft; in jedem Fall werden sie weitgehend von den speziellen Gegebenheiten und 
Entwicklungen der Landwirtschaft beeinflußt." 

Damit hat GUTHARDT (7) ebenso wie PABSCH (10) das gesamte "agri-business" in den Bereich 
des Agrarkredits einbezogen. Ein Begriff, der in den U.S. A. geprClgt wurde "als die Summe 
aller Maßnahmen zur Herstellung und Verteilung von Produktionsmitteln fUr den landwirt
schaftl ichen Betrieb, zur eigentl ichen landwirtschaftl ichen Produktion, zur Lagerung, Verar
beitung und Verteilung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse" (PABSCH). Sicherlich im we
sentl ichen also ein deckungsgleicher Begriff mit dem von mir weiter oben genannten Begriff 
"GrUnes Gewerbe" . 

Es wird sicherlich die Diskussion beleben - und dazu möchte ich ausdrUcklich beitragen -, 
wenn PABSCH mit seiner erschöpfenden Definition schlechthin alle Förderungsmaßnahmen 
einbezieht, die im Einklang mit den Zielen moderner Agrarpolitik stehen. Dabei halte ich 
die Analogie zwischen dem Begriff der Agrarpolitik als Politik fUr den Menschen im ICindlichen 
Raum und dem neu gefaßten Begriff des Agrarkredits als einem integralen Bestandteil dieser 
Politik von zwingender Logik. Dieser Denkprozeß signalisiert eine neue Markierung der Lö
sungsversuche gesamtwirtschaftlicher und gesellschaftl icher Probleme im ländl ichen Raum. 
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4 Die Anftinge des Q!:99nisierten Agrarkreditsystems 

In den preußischen Provinzen wurden als öffentlich-rechtliche Agrarkreditinstitute im letzten 
Drittel des 18. Jahrhunderts zum Zweck vornehm I ich langfristiger Kreditversorgung die soge
nannten Preußischen Landschaften, teilweise ritterschaftliche Kreditvereine genannt, auf ge
nossenschaftl icher Basis gegrUndet. 

Durch Gesetz erwarben die Ritterguter die Mitgl iedschaft. Jedes Mitgl ied hatte im Rahmen 
der Beleihungsbestimmungen das Recht auf Kredit. Die Kapitalbeschaffung erfolgte durch die 
Ausgabe von Pfandbriefen. Die Landschaften entwickelten sich spöter zu normalen Grund
kreditanstalten. An die Stelle der Zwangsmitgliedschaft trat der freiwillige Zusammenschluß. 
Bl:Iueri iche Betriebe konnten ebenfalls Kredite aufnehmen. Die Besonderheit der Kreditver
gabe bestand darin, daß die Darlehen in Pfandbriefen bereitgestell t wurden, deren Verwer
tung ursprUnglich den Schuldnern Uberlassen war und erst in spöterer Zeit durch die Land
schaften selbst fUr Rechnung der Darlehensnehmer vorgenommen wurde. 

Neben den Landschaften, deren Tl:Itigkeitsbereich uberwiegend im Osten Deutschlands lag, 
entstanden im Westen in der ersten Hl:Ilfte des 19. Jahrhunderts die Landesbanken und die 
Landeskreditanstalten, ebenfalls öffentl ich-rechtl iche Institute, die der landwirtschaftlichen 
Kreditversorgung durch die Vergabe langfristiger Darlehen dienten. 

Spl:lterhin, als sich mit dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung wl:lhrend der zweiten 
Hl:Ilfte des 19. Jahrhunderts der Kapitalbedarf fUr den stl:ldtischen Wohnungsbau erhebl ich 
erhöhte, traten die privaten Hypothekenbanken hinzu, die neben der Vergabe stl:ldtischer 
Hypothekarkredite auch landwirtschaftl iche GrundstUcke bel iehen. Auch bei diesen Insti
tuten, als Aktiengesellschaften gegrUndet, wurden die Mittel durch die Ausgabe von Obli
gationen und Pfandbriefen beschafft. Das Eigenkapital Ubernahm bei den dem privatwirt
schaftl ichen Gewinnstreben unterl iegenden Hypothekenbanken die Funktion, die bei den 
vorgenannten Instituten, die dem Prinzip der Gemeinnutzigkeit verpflichtet waren, die Soli
darhaftung ausUbte. Die privatwirtschaftl iche Orientierung ihrer Geschl:lftstl:ltigkeit erforderte 
fUr die privaten Hypothekenbanken den Erlaß entsprechender Gesetze, die schließlich in das 
Hypothekenbankgesetz des Jahres 1899 einmUndeten. 

Den ebenfalls durch staatl iche Initiative in der zweiten Hl:Ilfte des 19. Jahrhunderts entstan
denen Landeskulturrentenbanken, im allgemeinen öffentlich-rechtliche Institute, bisweilen 
auch staatliche Institute, oblag es, zur Förderung der Landeskultur langfristige Kredite fUr 
Meliorationsgenossenschaften, Kommunalverbl:lnde und Gemeinden gegen Eintragung einer 
Rentenschuld bereitzustellen. Ihre Refinanzierung erfolgte durch die Begebung von soge
nannten Landeskulturrentenbriefen . 

Auf dem Gebiet des Agrarkredits waren weiterhin bereits im letzten Jahrhundert die öffent
I ichen Sparkassen sowie die landwirtschaftl ichen Kreditgenossenschaften tl:ltig, deren erste 
von Raiffeisen 1862 errichtet wurde. Diese Institutsgruppen pflegten anfl:lngl ich insbesondere 
den Personal kredit und widmeten sich spl:lter mit zunehmendem Einlagenbestand auch dem 
mittel- und langfristigen Kredit. 

Eine besondere Rolle kam den im Jahre 1850 in den preußischen Provinzen als Anstalten des 
öffentlichen Rechts errichteten Rentenbanken zu. Ihre große Aufgabe bestand darin, dem 
Anl iegen des Stein-Hardenbergschen Reformwerkes, der Bauernbefreiung, zum Erfolg zu ver
helfen. Mit dem zum gleichen Zeitpunkt erlassenen Gesetz uber die Ablösung der Reallasten 
und Regulierung der gutsherrlich-bl:luerlichen Verhl:lltnisse war es den Bauern ermöglicht wor
den, die dem Grundherrn zustehende Entschl:ldigung anstelle durch Landabgabe in Form einer 
Geldrente zu leisten. Zur Erleichterung der Ablösung oblag es den Rentenbanken, den 
Grundherren, die zum Bezug feudaler Renten berechtigt waren, deren Kapitalwert in Renten-
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briefen zu entrichten. Als Gegenwert erwarben sie die Forderungen der Grundherren an die 
Bauern, die ihrerseits Verzinsung und Tilgung entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit an die 
Rentenbanken vorzunehmen hatten. Die S icherhe it der Rentenbriefe wurde durch dingi iche 
Sicherung der Rentenbankrente gewährleistet, die allen privatrechtl ichen Belastungen in der 
Zwangsversteigerung im Rang vorgehen. 

Aufgrund der guten Erfahrungen, die bei der Ablösung der Reallasten mit der Finanzierung 
durch Rentenbriefe gemacht worden waren, wurden die Rentenbanken gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts in die Siedlungsfinanzierung eingeschaltet. Die Banken gingen dazu Uber, neu 
ausgelegte Siedlerstellen durch Ausgabe von Rentenbriefen mit Dauerkredit zu finanzieren. 
Der Verkauf dieser Rentenbriefe bereitete angesichts der sich zunehmend entwickelnden Ka
pitalbildung keine größeren Schwierigkeiten. Die preußischen Rentenbanken schlossen sich 
1928 zu einem einheitlichen Institut, der späteren Deutschen Landesrentenbank, zusammen, 
einem der Vorgängerinstitute der Deutschen Siedlungs- und Landesrentenbank. 

Die bisherige Darstellung zeigt die Mannigfaltigkeit des deutschen Agrarkreditsystems mit 
einer deutl ichen sachl ichen und räuml ichen Aufgabentrennung . Dieses System konnte die 
Kreditnachfrage ohne gräßere Schwierigkeiten befriedigen. Eine Änderung trat aufgrund der 
durch die Weltkriege ausgelösten strukturellen Verschiebungen ein. Der zeitweise hohe In
vestitionsbedarf der Landwirtschaft stieß mehr und mehr auf eine verstärkte Kapitalnachfrage 
anderer Wirtschaftsbereiche . In Zeiten unzureichenden Kapitalangebots erlaubte die Renta
bilität der Industrieproduktion noch die Aufnahme von Fremdmitteln, während bereits die 
landwirtschaftliche Produktionsrendite den geforderten Zins nicht mehr erwirtschaften konnte. 
Damit schied der allgemeine Kapitalmarkt als Refinanzierungsquelle fUr die Landwirtschaft 
weitgehend aus, besonders in Zeiten mit einem insgesamt geringen Sparaufkommen. Daß die 
Bedeutung der sich aus diesen Ressourcen refinanzierenden Institute, z. B. Sparkassen und 
Genossenschaften, fUr die Landwirtschaft hierdurch zurUckging, ergab sich damit automa
tisch. Diese Entwicklung fUhrte im Zusammenhang mit anderen Faktoren nahezu zwangsläu
fig zu der verstärkten Einmischung des Staates auf dem Agrarkreditsektor • 

5 Die Banken des Agrarkredil"1Xstems in der Bundesrepubl ik Deutschland 

Übten schon die Folgen des ersten Wel tkrieges auf die Ausgestal tung und Struktur des deut
schen Agrarsystems einen erhebl ichen Einfluß aus, so galt dies in noch viel stärkerem Maße 
fUr die Auswirkungen des zweiten Weltkrieges. Die weitestgehende Zerstörung des Produktiv
kapitals, aber auch der Verlust der Ostgebiete, zwangen auch die am Agrarkredit beteilig
ten Banken zu einer Neuorientierung. Einige traditionelle Agrarbanken konnten den Verl ust 
ihres alten Tätigkeitsgebietes im Osten nicht Uberstehen. So bedeutete das Ende des zweiten 
Weltkrieges auch das weitgehende Verschwinden der Landschaften, die fast 200 Jahre fUr die 
ost- und mitteldeutsche Landwirtschaft Kapital bereitgestellt hatten. Ihren Platz haben zwi
schenzeitlich andere öffentlich-rechtliche Pfandbriefanstalten (Landesbanken u.a.) und die 
privaten Hypothekenbanken eingenommen. 

Auch die beiden landwirtschaftlichen Spitzen institute - die Deutsche Rentenbank-Kreditan
stalt und die Deutsche Zentralgenossenschaftskasse - hatten ab Kriegsende ihre Geschäfts
tätigkeit nicht mehr weiterfUhren können. FUr den Neuaufbau des deutschen Agrarkredit
systems, der nunmehr auf der Grundlage einer freiheitlich orientierten Wirtschaftsordnung 
erfolgte, kam der Wiederbelebung dieser Banken eine wesen tl iche Bedeutung zu. Als Nach
folger wurden die Landwirtschaftl iche Rentenbank und die Deutsche Genossenschaftskasse 
(heute: Deutsche Genossenschaftsbank) als öffentl ich-rechtl iche Anstalten ins Leben gerufen. 

Unter der FUhrung der Deutschen Genossenschaftskasse wurden die landwirtschaftl ichen Kre
ditgenossenschaften in die Lage versetzt, ihre fruhere wichtige Bedeutung fUr den Agrarkre
dit wieder auszuuben. Die Organisation, die uber ein weites und sehr funktionsftthiges Netz 
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von Zentral kassen und 6rtl ichen Banken verfUgt, hat durch besonders in den letzten Jahren 
verstHrkte Rationalisierung, Zusammenarbeit und auch durch Fusionen von Instituten den Weg 
fUr ein effektives und kostengUnstiges THtigwerden zugunsten der IHndlichen Bevölkerung in
tensiv weiterverfolgt. Ein vorlHufiges Ende der institutionellen Entwicklung wurde durch die 
Fusion der Kreditgenossenschaften beider PrHgung - Raiffeisen und Schulze-Delitzsch - er
reicht. Der Kundenkreis der Raiffeisen- und Volksbanken hat sich, ausgehend von den Wur
zeln der KreditgewHhrung fUr vornehmlich im IHndlichen Bereich lebenden Personen, gewan
delt. Machten die Landwirte im Jahre 1960 noch 26,5 v.H. der Mitglieder der Kreditgenos
senschaften aus, so waren es 1974 nur noch 11 v.H. Im gleichen Zeitraum war der Anteil der 
Arbeitnehmer von 45,5 v.H. auf 61 v.H. gestiegen, wHhrend der Anteil der Gewerbetreiben
den konstant bl ieb (4). Diese Zahlen spiegeln gleichzeitig den soziologischen Strukturwandel 
im IHndlichen Raum wider. 

Ähnlich den Volks- und Raiffeisenbanken verfUgt die Sparkassenorganisation unter FUhrung 
ihres Zentral instituts, der Deutschen Girozentrale - Deutsche Kommunalbank, Uber ein weit 
verbreitetes Bankennetz, das sie in die Lage versetzt, eine intensive Kreditvergabe "vor Ort" 
zu betreiben. Gerade in kleinen und mittleren Orten konkurrieren sehr oft die Sparkassen 
mit den Raiffeisen- und Volksbanken um die Gunst des landwirtschaftlichen Kreditnehmers. 

Hierzu haben PAASCH und JONAS (9, S. 116) festgestellt: "Im kurzfristigen Kredit (auch 
Hofkredit genannt) fuhren traditionsgemHß die Kreditgenossenschaften. Ihr Anteil liegt hier 
mit 60,8 % (1970) und 58,3 % (1974) weit Uber dem Anteil des Sparkassensektors. Die Insti
tute mit Sonderaufgaben sind dagegen im mittel- und langfristigen Agrarkredit Uberwiegend 
tHtig. Der Anteil von 36,0 % (1970) bzw. 36,7 % (1974) ist im Berichtszeitraum fast konstant 
gebl ieben. In der Sparkassenorganisation sind die Anteile fUr kurzfristige, mittelfristige und 
langfristige Agrarkredite fast gleich. Die kurzfristigen Agrarkredite hatten einen Anteil am 
gesamten kurzfristigen Agrarkredit von 24,6 % (1970) und 26,3 % (1974), die mittel- und 
langfristigen einen solchen von 25,0 % (1970) bzw. 25,4 % (1974). Der Anteil der Kredit
genossenschaftsorganisationen an den gesamten mittel- und langfristigen Agrarkrediten liegt 
bei 22,3 % (1970) bzw. 22,8 % (1974). 

Diese Übersicht macht deutlich, daß sich die Bedeutung der einzelnen Institutsgruppen am 
Agrarkredit der landwirtschaftlichen Betriebe in den Jahren 1970 bis 1974 nur unwesentlich 
gelindert hat. Allerdings sind - wie oben dargelegt - die Schwerpunkte im Hinblick auf die 
Laufzeit der Kredite von Institutsgruppe zu Institutsgruppe recht unterschiedlich. Es kann da
von ausgegangen werden, daß sich an dieser Tatsache in naher Zukunft nichts Hndern wird." 

Wie aus dem dargestellten Aufbau des Bankensystems ersichtlich ist, stehen im Agrarbereich 
neben den privaten Banken und den genossenschaftl ich strukturierten Instituten besonders 
6ffentlich-rechtliche Kreditinstitute (einschließlich der Sparkassen) im Markt. Bevor die bei
den fUr den Agrarkredit bedeutsamsten Spezialkreditinstitute, die Anstalten des öffentlichen 
Rechtes sind, von mir abgehandelt werden, mUssen einige grundsHtzliche Bemerkungen zum 
Auftrag der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute uberhaupt gemacht werden. Ich verweise 
dabei auf einen Beitrag von PFEFFER (11, S. 335 ff.) . 

Mit PFEFFER bin ich der Erwartung, daß nach der 1976 erfolgten Novellierung des Kredit
wesengesetzes (2, S. 1121) der jetzige Bundestag sich mit der Neugestaltung des Kreditwe
sengesetzes uberhaupt auseinandersetzen wird. SpHtestens zu diesem Zeitpunkt dUrften die 
entscheidenden Passagen einer bereits vor einem Jahrzehnt von der Bundesregierung vorge
legten Enquete Uber den Wettbewerb im Bankenbereich diskutiert werden (3). 

Die zentralen Spezialinstitute öffentlichen Rechts werden im § 4 Abs. 1, Nr. 2 Körperschafts
steuergesetz genannt (1, S. 1933), darunter die Landwirtschaftliche Rentenbank und die 
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Deutsche Siedlungsbank. Dies will auch sagen, daß diese Institute neben anderen Privilegien 
den Genuß der Körperschaftssteuerfreiheit haben. Ist eine solche Sonderstellung berechtigt? 
Die genannte Wettbewerbsenquete unterstellt ei nen besonderen öffentl ichen Auftrag, "und 
damit wird ein wie immer gearteter Zusammenhang zwischen der Tätigkeit öffentlicher.'Banken 
und staatlicher Tätigkeit ausgedrUckt" (11, S. 335). Die Wettbewerbsenquete stellt auch fest, 
daß diese Kreditinstitute eine LUcke in der Versorgung der Bevölkerung mit Bankleistungen im 
Sinne der Daseinsvorsorge zu schließen hätten und bestimmte Aufgaben der Wirtschaftsförde
rung wahrnähmen. In der Tat sind in den Einrichtungsgesetzen und Satzungen dieser Institute 
einschlägige Aufgabenwidmungen vorgegeben. 

Auf eine rechtl iche Wurdigung der recht problematischen und vielschichtigen Konsequenz, ob 
und inwieweit es sich somit um mittelbare staatliche Verwaltung handelt, muß hier verzichtet 
werden, wenngleich dieser Problemkreis zunehmend die öffentl iche Diskussion bewegen wird. 

Auch bin ich mit PFEFFER der Meinung, daß der öffentl iche Auftrag an den vorgenannten be
grenzten Kreis von Spezial instituten eindeutig ist, "die mit bankmäßigen Mitteln, d. h. durch 
die Gewährung zinsgUnstiger und meist längerfristiger Darlehen, die Ziele staatlicher Regio
nal- und Strukturpol itik zu erreichen versuchen (11, S. 339). Daß dies sowohl durch Betreiben 
treuhänderischer Aufgaben im Subventionsbereich wie auch im Rahmen des Eigenkreditge
schäftes erfolgen kann, werden wir bei kurzer nachfolgender Betrachtung der Tätigkeiten bei
der Institute feststellen. 

Doch vorab noch ein paar Worte zu einem besonderen Privileg der mit Förderungsoufgaben 
identifizierbaren Banken(jruppen: dem sogenannten Steuerprivileg • 

Die in privater Rechtsform gefUhrten Banken genießen keinerlei Steuerprivilegien und werden 
ohne weiteres als Wettbewerber im Kreditwesen akzeptiert. Ander ist das bei den öffentlich
rechtlichen Instituten und in besonderem Maße bei Instituten, die sowohl im Aktiv- wie im 
Passivgeschäft als Konkurrenten auftreten. 

Besteuerungsunterschiede beeinflussen den Wettbewerb durch unterschiedl iche "Kosten". 
Dies kann sich unmittelbar bei der Preisbildung oder mittelbar in der Höhe des dem Unterneh
men verbleibenden Gewinns niederschlagen und somit auf die Selbstfinanzierung. 

Das allgemeine Steuerrecht geht von dem Gedanken der größtmögl ichen Wettbewerbsneutral i
tät aus. Ausnahmen von der Normbesteuerung ergeben sich nur aus außerordentl ichen Erwä
gungen, namentl ich auf solche wirtschaftspol itischer Art. Ausnahmeregel ungen mUssen also 
immer daraufhin UberprUft werden, ob die ursprUng I iche Zielsetzung des Gesetzgebers, die 
zu ihrer Einräumung gefUhrt haben, noch bestehen und ob die VergUnstigungen weiterhin als 
geeignete Mittel zur Erreichung dieser Ziele angesehen werden können. Sollte dies nicht der 
Fall sein, und sind auch keine neuen RechtfertigungsgrUnde an ihre Stelle getreten, so soll
ten sie entsprechend dem allgemeinen Grundsatz einer mögl ichst weitgehenden Wettbewerbs
neutralität des Steuersystems abgebaut werden, zumal das geltende Recht fUr bestimmte Ein
zel institute und Institutsgruppen viel fäl tige steuerrechtliche VergUnstigungen vorsieht. 

BegUnstigte Institutsgruppen sind: 
1. zentrale öffentlich-rechtliche Kreditinstitute mit Sonderaufgaben 
2. Staatsbanken 
3. als Organe der staatl ichen Wohnungspol itik anerkannte Kreditinstitute 
4. Öffentl iche oder unter Staatsaufsicht stehende Sparkassen sowie Kreditgenossenschaften 

und Zentral kassen 
5. Institute des langfristigen Kredits gemäß § 19 Abs. 2 KStG. 

Während die Ubrigen Sparten des Kreditgewerbes uneingeschränkt dem allgemeinen Steuer
recht unterliegen, bestehen fUr die unter 1. bis 5. aufgezählten Institute und Institutsgruppen 

95 



auf den Gebieten der Körperschafts-, Gewerbe- und Vermögenssteuer Steuerbegünstigungen 
untersch iedl ichen Ausmaßes. 

Die hier interessierenden Kreditgenossenschaften unterliegen einem Steuersatz von 46 %, 
die Sparkassen von 44 %. Die Landwirtschaftliche Rentenbank und die Deutsche Siedlungs
und Landesrentenbank genießen Steuerfreiheit (6, S. 2597). Die Landwirtschaftliche Renten
bank wurde 1949 als Anstalt des öffentlichen Rechts gegrUndet und Ubernahm die Funktion der 
Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt, die wegen des Verlustes ihrer Aktiven im Osten nach 
1945 ihre Hltigkeit nicht weiterführen konnte. Die Aufgabe der Landw i rtschaftl ichen Renten
bank besteht in der Mittelbereitstellung sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Ernäh
rungswirtschaft • Die Mittel fl ießen grundsötzl ich dem Letztkreditnehmer über die von ihm 
gewöhlte Hausbank zu. Die Bank bietet demnach allen Banken, die Agrarkredite vergeben, 
Finanzierungsrückhalt. Direktvergaben erfolgen nur an solche Unternehmen, die fUr die Er
zeugung, die Vorratshaltung und den Absatz landwirtschaftl icher Erzeugnisse von allgemeiner 
Bedeutung sind. 

Im Bereich der Förderung landwirtschaftl icher Betriebe werden die Kredite vornehml ich für die 
Modemisierung und Erweiterung von Betriebs- und Wohngeböuden, die Anschaffung von Ma
schinen und die Konsol idierung kurzfristiger Verbindlichkeiten eingesetzt. Bei den Kredit
nehmern der Emöhrungswirtschaft handelt es sich um Unternehmen der Backwaren- und Nöhr
mittel industrie, der Fleischwarenindustrie und der Molkereiwirtschaft. Außerdem fördert die 
Bank Betriebe des Nahrungshandwerks. Kredite für Investitionen zur Strukturverbesserung im 
ländl ichen Raum werden von Gemeinden, Teilnehmergemeinschaften der Flurbereinigung, 
Wasser- und Bodenverbönden und von privatw i rtschaftl ichen Unternehmen in Anspruch genom
men. Weitere (kurzfristige) Kredite sind fUr die Einlagerung, Verarbeitung und den Absatz 
land- und emöhrungswirtschaftlicher Erzeugnisse bestimmt. Das von dem Insitut für den Bund 
verwaltete Zweckvermögen in Höhe von 98 Mio DM dient u.a. dem Mitteleinsatz fUr agrari
sche Modellvorhaben im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen, fUr die der 
Bund aufgrund des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes" zuständig ist. 

Das zweite Spezial institut des Agrarkredits auf Bundesebene ist die Deutsche Siedlungs- und 
Landesrentenbank • 

Dieses Institut entstand im Jahre 1966 aus der Verschmelzung der Deutschen Landesrenten
bank und der Deutschen Siedlungsbank, die beide ausschi ießI ich auf dem Gebiet der länd
lichen Siedlung unter Einbeziehung der Vertriebeneneingliederung tötig waren. 

In diesem Zusammenhang wird von manchen Kreisen immer zunöchst an das bei der Bank be
stehende Zweckvermögen verwiesen. Dieses bei der DS LB und der früheren Deutschen Sied
lungsbank seit 1930 bestehende Zweckvermögen wird varnehmlich aus den Bundeshaushalts
mitteln gebildet, die nach dem Bundesvertriebenengesetz fUr die Eingliederung von Vertrie
benen, Flüchtlingen und Spötaussiedlern und nach dem Siedlungsförderungsgesetz fUr die An
siedlung von einheimischen Siedlungsbewerbern bereitgestellt wurden, und weiterhin aus den 
Darlehensforderungen, die aufgrund der Mittelvergabe entstanden sind bzw. entstehen, sowie 
aus den Rückflussen aus diesen Darlehen und Zuschüssen. 

Nach den Richtlinien für die Verwaltung der Mittel des Zweckvermögens vom 14. Oktober 
1969 verwaltet und verwendet die Bank das Zweckvermögen treuhönderisch für den Bund im 
eigenen Namen. 

Seit dem Wirksamwerden des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Anfang 1973 werden Neubewili igungen für die Ansied
lung von einheimischen Siedlungsbewerbern nicht mehr vorgenommen; Zweckvermögensmittel 
werden seither ausschließlich für Förderungsmaßnahmen nach dem Bundesvertriebenengesetz 
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vergeben. Es handel t sich vornehml ich um niedrigverzinsl iche oder unverzinsl iche langfri
stige Darlehen. 

Zur Verstl:irkung der bis Ende 1976 aus dem Bundeshaushai t für die genannten Zwecke bereit
gestellten Mittel wurde seit 1967 eine Vorfinanzierung des Zweckvermögens in der Weise vor
genommen, daß der Bund bei der Bank von ihr beschaffte Kapitalmarktmittel aufnimmt, deren 
Schuldendienst den RückflUssen des Zweckvermögens entnommen wird. Auch diese aufgenom
menen Mittel sind Bestandteil des Zweckvermögens. 

Bis Ende Juni 1977 hat die Bank aus Mitteln des Zweckvermögens insgesamt 6,68 Milliarden 
DM an Darlehen und Beihilfen zugesagt. Dieses beachtl iche Volumen ist auch ursl:ichl ich fUr 
die stets neu aufflammende Diskussion um eine Umwidmung des Zweckvermögens fUr den ab
sehbaren Zeitpunkt der Beendigung der gegenwl:irtig damit finanzierten Maßnahmen. 

Das Aufgabengebiet dieser Anstalt des öffentlichen Rechts, an deren Grundkapital der Bund, 
die Ll:inder Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern mit sehr unterschiedlichen Kapitalanteilen 
beteil igt sind, ist Uber das Zweckvermögen (gegenwl:irtig noch 26,25 % der Bilanzsumme von 
16,76 Mrd. DM) hinaus jedoch viel weiter gespannt und liegt in der Förderung der Neuord
nung des Il:indlichen Raumes im weitesten Sinne. Daher kommt ihre Finanzierungstl:itigkeit 
nicht nur den unmittelbar in der Landwirtschaft Tl:itigen zugute, sondern durch ihre Mitwir
kung bei den Förderungsmaßnahmen zur Verbesserung der Infra-, Wirtschafts- und Sozial
struktur dem gesamten Personenkreis des Il:indlichen Raumes. 

So bildet einen wichtigen Tl:itigkeitsbereich des Instituts die Mittelbereitstellung an Gemein
den, Gemeindeverbl:inde, gemeinnützige Landgesellschaften sowie an kommunale und sonstige 
Versorgungsunternehmen fUr strukturelle Erneuerungs- und Erweiterungsvorhaben . Auch die 
Refinanzierung von Bund und Ll:indern fUr Strukturverbesserungen im löndlichen Raum hat auf
grund der Lage der öffentl ichen Finanzen gerade in jUngster Zeit an Bedeutung gewonnen. 

Neben den Ausleihungen an die öffentliche Hand und - mit der gleichen Zweckbestimmung -
an Kreditinstitute und Finanzierungsgesellschaften gewöhrt die Bank weiterhin Darlehen an 
Einzelpersonen. Hier hat sich ihre Geschöftstötigkeit mehr und mehr auf die Kreditgewöhrung 
zugunsten aller im ländlichen Raum lebenden Menschen ausgeweitet. 

Mit dieser Feststellung sehen wir aber auch abschließend, daß sich die eingangs vollzogene, 
zur Diskussion gestellte Neudefinition des Agrarkredits mit dem praktischen Vollzug durch 
die Banken - und zwar sömtlicher Gruppen - deckt. 

6 Schlußbemerk-ms. 

Zu Beginn meiner Ausführungen habe ich Agrarkredit definiert als die Mittelbereitstellung für 
alle Förderungsmaßnahmen, die im Einklang mit dem Ziel moderner Agrarpolitik stehen. 

Ich bin sehr wohl der Auffassung, daß dem Agrarkredit eine struktur- und gesellschaftspol itisch 
stabil isierende Funktion zukommt. Dies zeigt sich allenthalben, nicht nur be i uns in der Bun
desrepubl ik. Soll jedoch der Agrarkredit diese ihm beizumessende Funktion erfüllen können, 
muß er zu Konditionen ausgereicht werden, die von dem potentiellen Darlehensnehmerkreis 
getragen werden können. Der "klassische" Begriff des Agrarkredits wird jedoch nach unserem 
heutigen Verstöndnis gesprengt. Daher möchte ich von der Finanzierung der Neuordnung des 
Il:indlichen Raumes insgesamt sprechen. Die damit verbundenen Kreditfaszilitäten bedingen 
und ergönzen sich gegenseitig. Genauso sind sie gleichzeitig Grundlage und Tl:itigkeitsge
biet der befaßten Institute. 
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